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Es geht mit dem Mais los
Von der richtigen Sä-Maschine bis zur Frage, 
ob es sich lohnt, vor dem Maisanbau Gras zu 
p� anzen und zu silieren. Für den Schwerpunkt 
«Maisanbau» haben sich P� anzenbau-Redaktor 
Sebastian Hagenbuch und Landtechnik-
Redaktor Beat Schmid ins Thema vertieft.

Ab nach draussen:
Der Start in die Weidesaison ist jedes Jahr eine 
besondere Zeit. Sowohl in Sachen Weidezäune 
und technischer Geräte, als auch bei den Kühen 
gibt es zur Vorbereitung einiges zu beachten. 
Landwirtschafts-Berater und Lehrer verraten 
ihre wichtigsten Tipps und Tricks.

Die Schwerpunkt-Themen 
im April-Heft:
Männer mit Plänen
Die drei Landwirte David Ramseier, Thomas 
Augstburger und Peter Hurni führen zusammen 
die Betriebsgemeinschaft Aare-Bio. Sie setzen 
voll auf Gemüse und investieren in eine Lager-
halle. In der Serie «Hand in Hand» berichten sie 
auch, wie sie die Zukunft ihrer Gemeinschaft 
sehen.

Handel, Produktion und neu Technologie
Fenaco-CEO Martin Keller stellt sich im Kreuz-
verhör den Fragen von «die grüne»-Chefredaktor 
Jürg Vollmer. Dabei erklärt er zum Beispiel, 
wieso aus seiner Sicht Landi-Dauertiefpreise 
eine nachhaltige Strategie sind.

Anzeige

Das Gericht muss entscheiden
Pachtrecht / Bauer Meier hat das Land von seinem Nachbarn gepachtet. Nun will der Nachbar seinen Betrieb verkaufen. Wer hat das Vorkaufsrecht?

BERN Seit 20 Jahren bewirtschaf-
tet Bauer Meier (Name der Re-
daktion bekannt) die 15 Hekta-
ren Land seines Nachbarn im 
Pachtverhältnis. Nun will der 
Nachbar seinen Betrieb mit dem 
Land verkaufen, aber nicht sei-
nem Pächter. Bauer Meier pocht 
aber auf das Vorkaufsrecht und 
geht mit seinem Nachbarn vor 
Gericht. Die BauernZeitung woll-
te wissen, wie die Chancen für 
Meier aussehen und hat bei Agri-
expert in Brugg AG nachgefragt.

Um was handelt es sich?

«Es kommt darauf an: Wenn es 
sich bei den 15 Hektaren um 
landwirtschaftliche Grundstü-
cke handelt, hat Bauer Meier ein 
Vorkaufsrecht», sagt Michael Ri-
boni, stv. Bereichsleiter Bewer-
tung und Recht bei Agriexpert. 
Bilden die Grundstücke und die 
Gebäude unverändert ein Ge-
werbe, das nicht aufgeteilt wer-
den darf, hingegen nicht. In der 
Regel handle es sich aber um 
Grundstücke. Für das Vorkaufs-
recht als Pächter seien folgende 
drei Bedingungen (vgl. Art. 47 
BGBB) ausschlaggebend:

 zDer Pächter muss über ein 
landw. Gewerbe verfügen. Der 
Hof inkl. Pachtland bildet dazu 
die Berechnungsgrundlage. 

 zDas Pachtland (15 Hektaren) 
muss innerhalb des ortsübli-
chen Bewirtschaftungsbe-
reichs des Hofes liegen. Die 
Distanz wird kantonal unter-

schiedlich gehandhabt. In 
Futterbaugebieten oft im Be-
reich von 6 bis 8 km, in Acker-
baugebieten im Bereich bis zu 
9, ausnahmsweise auch mal 
10 km Distanz.

 zDas Pächtervorkaufsrecht geht 
grundsätzlich demjenigen von 
Verwandten nach, diese haben 
ein Vorrecht. Dies gilt auch, 
wenn die Verwandten des 
Käufers gar nicht Selbstbe-
wirtschaftung ausüben (Erb-
recht geht Pächtervorkaufs-
recht vor).

Bauer Meier argumentiert, dass, 
wenn er die 15 ha Land verliere, 

er keine Existenz mehr auf sei-
nem Betrieb hätte. Nun fragt er 
sich, ob er mit diesem Argument 
vor Gericht grosse Chancen hat?  

Keine Chance

«Gar nicht. Denn auf das norma-
le Pachtende hat ein Verkauf an 
einen Dritten keinen Einfluss», 
hält Michael Riboni fest. Es gel-
te der Grundsatz «Kauf bricht 
Pacht nicht» nach Art. 14 LPG. 
Im Falle einer Pachtkündigung 
könne der Pächter dann allen-
falls eine Pachterstreckung gel-
tend machen. Dies erfolge in der 
Regel bei der Schlichtungsstelle 

am Ort der Grundstücke. «Die 
Erstreckung beträgt drei bis 
sechs Jahre. Das heisst, der 
Pachtvertrag wird nach dem or-
dentlichen Pachtende um drei 
bis sechs Jahre gegen den Willen 
des Verkäufers erstreckt», sagt 
der Agrarexperte. Ob eine Pacht 
erstreckt werde, messe sich an 
der Zumutbarkeit für den Ver-
pächter und nicht am Bedarf des 
Pächters (was nicht heisst, dass 
die Gerichtsinstanz die Notlage 
nicht doch auch mitgewichtet). 
Beispielsweise gebe es keine 
Pachterstreckung, wenn (Art. 27 
LPG):

 zDer Pächter mit dem Zins in 
Verzug ist.

 zDer Pächter schwerwiegend 
gegen seine Pflichten verstos-
sen hat.

 zDer Verpächter, sein Ehegat-
te, ein naher Verwandter 
oder Verschwägerter das 
Land bewirtschaften will.

 zDas Pachtobjekt in der Bau-
zone liegt.

«Das landwirtschaftliche Pacht-
gesetz funktioniert also umge-
kehrt als die landläufige Mei-
nung ist: Die Pacht wird erstreckt, 
wenn es dem Verpächter zuge-
mutet werden kann und nicht, 
weil es der Pächter aus wirt-
schaftlichen Gründen unbedingt 
haben sollte», weiss Riboni.  

Seinem Neffen verkaufen

Der Verpächter macht geltend, 
dass er seinen Betrieb nicht ir-
gendeinem, sondern seinem Nef-
fen verkaufen will – also in der 
Verwandtschaft. Nun stellt sich 
die Frage, ob Bauer Meier immer 
noch das Vorkaufsrecht hat? 
«Wie bereits erwähnt, lösen erb-
rechtlich motivierte Veräusse-
rungen das Pachtvorkaufsrecht 
regelmässig nicht aus, da die per-
sönliche Beziehung zum Erwer-
ber im Vordergrund steht», sagt 
Michael Riboni. 

Bei Veräusserungen, die in-
haltlich eine vorgezogene erb-
rechtliche Regelung darstellen, 
habe der Pächter somit kein Vor-
kaufsrecht. Erfolgt die Veräusse-

rung an einen gesetzlichen 
Erben, liege der Erbvorbezug re-
gelmässig auf der Hand (typi-
scherweise Kindeskauf). Ob der 
Verkauf an ein Geschwisterkind 
(Neffe) das Vorkaufsrecht aus-
löst, sei in der juristischen Lite-
ratur umstritten. 

Nicht ausgelöst

«Ist der Neffe gleichzeitig gesetz-
licher oder eingesetzter Erbe, 
wird das Vorkaufsrecht des Päch-
ters nicht ausgelöst. Steht hin-
gegen die Person des Geschwis-
terkindes nicht im Vordergrund, 
steht dem Pächter ein Vorkaufs-
recht zu», sagt Riboni. Aber auch 
nur, wenn der Neffe nicht zur 
Ausübung des Verwandtenvor-
kaufsrechts nach Art. 42 BGBB 
berechtigt ist. Denn auch dieses 
gehe jenem des Pächters vor.  
Welche Voraussetzungen müss-
ten denn geschaffen sein, damit 
der Verpächter seinen ganzen 
Betrieb seinem Neffen verkaufen 
könnte? 

Kündigt das Pachtverhältnis

«Wenn er sicher sein will, dass 
dem Pächter Meier kein Vor-
kaufsrecht zusteht, dann kün-
digt er das Pachtverhältnis mit 
dem Pächter und verkauft den 
Betrieb erst an seinen Neffen, 
wenn die Pachtdauer (inklusive 
der Pachterstreckung) abgelau-
fen ist», empfiehlt der Jurist Mi-
chael Riboni.
 Peter Fankhauser

Wann gilt ein Betrieb als landwirtschaftliches Gewerbe? (Symbolbild pf)


